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M U S E A L E R  N A T U R S C H U T Z  O D E R  L A N D S C H A F T S P F L E G E ?

H. W A G N ER , Salzburg  

(eingelangt am 12. 2. 1986)

D er N aturschutzgedanke, ursprünglich aus einer rom antisch-ästhetischen Idee 

vor der Jahrhundertwende geboren, hat im La u fe  der Z e it , vor a llem  in den letzten  

Jahren  eine weitgehende Wandlung seiner Aufgaben gefunden, der o ffensichtlich  

nicht im m er Rechnung getragen wird.

Am Anfang stand der Schutz von Einzelo b jektcn , von "Naturdenkm älern" im  

Vordergrund. D iese eindeutig m useal-konservierende B lickrich tung hat zw eifellos  

im Sinne der Erhaltung des N atur- und Kulturerbes eine große Bedeutung, ist aber 

in der Wirkung begrenzt, vor allem  bei lebenden Objekten w ie den im Mittelpunkt 

stehenden Bäumen m it begrenzter Lebensdauer.

Ebenso erw eist sich im m er mehr auch der zw eite  Schwerpunkt, der Schutz von 

T ie r-  und Pflanzenarten  in seiner m eist p raktizierten  Form  a ls n icht mehr voll 

zie lführend: So enthalten die L iste n  geschützter Pflanzen  ausnahmlos schön

blühende, auffallende Arten , w elche zw ar in gewissem Ausmaß durch  

Blum enpflücker gefährdet, jedoch im allgem einen durchaus n icht se lten  sind. Das 

gleiche gilt sinngemäß weitgehend auch für die m eisten angeführten T ie re , 

besonders die Schm etterlinge. Hingegen werden die w irk lich  seltenen und in erster  

L in ie  infolge Vernichtung ihrer Lebensräum e echt bedrohten und oft bereits zum  

Aussterben verurteilten Arten  kaum e rfa ß t* . Nur in sehr bescheidenem  Ausmaß 

und nur im Rahmen des T ierschu tzes ist von einem Biotopschutz die Rede. Im 

übrigen ze ig t sich immer w ieder, daß "w issenschaftlicher" Sam m ele ifer, der in der 

R egel to leriert wird, für viele Arten w esentlich gefährlicher ist als das 

gelegentliche Pflücken von Alpenpflanzen. M utwillige Zerstörung n ichtgeschützter  

Pflanzen wird in keiner Weise erfaßt und selbst Standorte strengst geschützter 

Arten  w ie die der W ulfenia carin th iaca  auf dem Naßfeld in Kärn ten  sind n icht 

sicher, wenn die Anlage eines Schleppliftes nötig erscheint.

*  E rst  in jüngster Zeit wurden - unabhängig von den N aturschutzgesetzen  -  in 
vielen Ländern "rote Listen" der w irk lich  aussterbenden bzw. echt gefährdeten  
Pflanzen und T iere  e rste llt .
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E rs t  spät ist als d ritte  Aufgabe der B egriff des N aturgeb ietsschutzes  

hinzugekommen - zunächst übrigens fast aussch ließ lich , um in "Banngebieten" 

Standorte se ltener Pflanzen, bzw. die Lebensräum e geschützter T ie re  zu e rh a lten . 

Auch dabei herrscht überwiegend ein konservierendes, gewisserm aßen m useales  

Prinzip  vor: N ichts darf angerührt werden. A llerdings ze ig t sich allenthalben, daß 

ohne gewisse regelnde E in griffe  des Menschen die Erhaltung der m eisten  

Naturschutzgebiete gar nicht möglich ist, da das ursprüngliche G le ichg ew icht  

selbst bei Nicht-Nutzung der Pflanzendecke infolge Veränderung der G esam t-  

Biozoenose verschoben ist (z. B. durch Ausrottung des "Raubw ildes" Bär, Lu ch s  

usw. und Uberhege von Rotw ild im U rw ald Rotw ald). Besonders kraß trit t  dies 

überall dort in Erscheinung, wo nicht mehr die w irk liche U rland schaft, sondern eine  

extensive Kulturlandschaft erhalten werden soll, w ie in den m eisten Feu ch t- und 

Trockenrasen sowie den Heiden (bes. Lüneburger H eide): Ohne W eiterführung oder 

zumindest Annäherung an eine trad itionell extensive Bew irtschaftung ste llt  sich  in 

all diesen Fä llen  der Wald ein und das N aturschutzgebiet geht auf natürliche W eise 

verloren.

Gerade die manchmal a llzu  sta rr rein m it Verboten arbeitende N aturschutz

gesetzgebung (w ie überhaupt der B egriff N aturschutz der die Assoziation m it dem  

Schutzmann nahelegt) erschw ert, wenn nicht verhindert ein Verständnis für die 

Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit der entsprechenden Schutzm aßnahm en e in

schließ lich gewisser Pflegeeingriffe . Darüber hinaus hat die erst in jüngster Zeit  

gem ilderte allein ige Belastung der Grundbesitzer m it Nutzungsbeschränkungen  

ohne Entschädigung seit jeher zu einer Frontstellung zw ischen W irtschaft und 

N aturschutz geführt. Wie oft wird nicht ein erhaltensw ertes Naturobjekt oder 

Gebiet gewissermaßen vorsorglich vern ichtet, um dann keine Einschränkungen in 

Kauf nehmen zu müssen.

In jüngster Zeit kam nun als zw eifellos notwendige Ergänzung der 

U m w eltschutz a ls Abwehr der Gefährdungen des m enschlichen Lebensraum es 

Infolge Lu ft-  und W asserverschmutzung sowie Uberhandnehmen der A b fä lle  hinzu, 

der genau genommen n icht den Schutz der U m w elt, sondern des "z iv ilisie rten"  

Menschen vor seinem eigenen U nrat zum Z ie l hat. Da dabei vie lfach  auch Fragen  

der Kosten-N utzen-Rechnung und som it der Konkurrenzfähigkeit von Industriebe

trieben m itspieien, wird die angedeutete Frontstellung noch w eiter ve rtie ft .

Und zwischen dem überwiegend museal behandelten N aturschutzgebiet und 

dem Kam pf ums Überleben im U m w eltschutz Hegt die ausgedehnte 

▼ Irtschaftslandschaft, die praktisch vogelfrei ist und um die sich niemand
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küm m ert, bis sie so kaputt ist, daß sie  in das Aufgabengebiet des U m w eltschutzes  

fä llt . H ier liegt jedoch - obwohl nirgends festgehalten, da die Lan d schafts

schutzg eb iete doch nur den ästhetischen Erholungsw ert zu beachten haben und die  

gesam te W irtschaft vom N aturschutzstandpunkt her uninteressant ist - eine echte  

Zukunftsaufgabe eines sinnvollen N aturschutzes, der nicht verbieten , sondern 

helfen  so ll, daß unser gesam ter Lebensraum  tro tz  w irtsch aftlich er Nutzung für 

unsere Nachkommen erhalten bleiben kann. Doch Pflege und pfleg liche Nutzung 

der N atur kann nicht durch Verbote und Beschränkungen e rre ich t werden, wie dies 

le id er der Grundtenor der gesamten Gesetzgebung von N atur- und U m w eltschutz  

is t , sondern nur durch Hinführen zum Verständnis und durch Zusam m enwirken von 

Ö konom ie und Ökologie bei gegenseitiger Achtung.

Le id er führte die a llzu  euphorische Entw icklung der Techn ik  der letzten  20 

Jah re  m it ihrem Glauben an totale M achbarkeit ohne Beachtung der ökologischen  

Zusammenhänge zu so vielen Fehlentw icklungen, daß aus dem M ißtrauen nun eine  

fast ebenso radikale und auch w ieder gelegentlich übers Z ie l schießende 

ökologische Gegenbewegung entstanden ist, deren Grundanliegen zw ar absolut zu  

unterstre ichen  ist, die aber n icht den Boden unter den Füßen verlieren  darf.

Das m eist falsch - als F re ib rie f für bedenkenlosen Raubbau - z it ie rte  

Bibelw ort "macht euch die Erde untertan" soll n icht aufgehoben, sondern richtig  im 

Sinne einer auf N achhaltigkeit der E rträg e  unter Beachtung der 

Lebenszusam m enhänge gerichteten Nutzung verstanden werden. E s  würde wohl 

unserem  Wesen widersprechen, wollten wir a lle  technischen Errungenschaften des 

m enschlichen G e istes rückgängig machen und einen Lebensstandard anstreben, der 

vor 50 oder 100 Jahren nicht anders möglich w ar. Wir sollen uns an allem  freuen, 

was wir uns heute leisten können, aber Maß halten und sinnvollen Gebrauch davon 

m achen. Auch wenn dabei in Hinkunft da und dort Konflikt-S ituationen zw ischen  

Ökologie und Ökonomie nicht voll verm eidbar sein werden, g ilt es in Abwägung und 

ech ter Zusam m enarbeit möglichst optim ale pfleg liche Nutzung ohne irreversib le  

Schädigung der Natur anzustreben, sta tt  ln gegenseitiger Abwehr auf 

Extrem standpunkten zu verharren.
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